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Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Fuß- und Radweg

öffentliche Grünflächen

Private Grünfläche ist zugleich Ortsrandeingrünung

Bäume zu pflanzen
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Bäume zu erhalten

Bordsteinradius

Maßzahl

B INWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

bestehende Gmndstücksgrenzen

Flumummern

bestehende Hauptgebäude Z. T. mit Firstrichtun.

mögliche Erschließung mit Umfeld
Lage nicht festgesetzt, richtet sich nach Bedarf

-Unterteilung der Straßenverkehrsflächen
(Rad- und Fußweg/Grünstreifen/Fahrbahn)

Traformatorenstation
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Angrenzender Bebaungsplan mit Bezeichnung
BEBAU L 11 - "Gewerbegebiet 1"
BEBAU L 14 - "Gewerbegebiet 2"

Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

Hochspannungsfreileitung mit Schutzbereich und Masten

-o-o- 20-kV-Kabeileitungen

Böschung

Der ßeüauungsplan besteht aus:

Teil A: -Planzeichnung im M 1:1000

-Ubersichtsplan

-Zeichenerklärung
-Verfahrensvermerken

Teil B: -textlichen Festsetzungen

Teil C: -Begründung (gemäß §9 Abs. 8 BauGB)


